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KURZE BEGRÜNDUNG 

In der Europäischen Union besteht ein struktureller Bedarf an Saisonarbeit, und zwar nicht 

nur in Anbetracht der demographischen Sachzwänge und der Überalterung der Bevölkerung 

der Europäischen Union – die in Zukunft auch noch zunehmen werden – sondern auch 

aufgrund des beträchtlichen Mangels an Arbeitskräften in diesem Sektor.  

 

Der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks 

Ausübung einer saisonalen Beschäftigung legt EU-weit gemeinsame Regelungen für Einreise 

und Aufenthalt fest sowie die allgemeinen Rechte von Saisonarbeitnehmern aus Drittländern.  

 

Die Verfasserin der Stellungnahme prüft die Richtlinie in erster Linie unter dem Aspekt der 

Geschlechtergleichstellung und hält diese zwar in Bezug auf die gebotenen Anreize für die 

zirkuläre Migration für zufriedenstellend berücksichtigt, ist aber dennoch höchst besorgt in 

Bezug auf die Verletzlichkeit vieler Saisonarbeitnehmer, insbesondere Frauen. 

 

Trotz der Schwierigkeiten bezüglich der Erstellung präziser Statistiken ist klar, dass Frauen 

unter den Wanderarbeitnehmern einen sehr hohen prozentualen Anteil stellen, was bei der 

effizienten Verwaltung von Migrationsströmen im Rahmen der saisonalen Beschäftigung 

unbedingt berücksichtigt  werden muss.  

 

In vielen Ländern der Welt sind Frauen besonders verletzlich, vor allem in Folge von Armut 

gekoppelt mit ungenügendem Sozialversicherungsschutz, ungenügenden Sozialhilfeleistungen 

und einem Mangel an beruflichen Fähigkeiten (Ausbildung) und Finanzmitteln; darüber 

hinaus sind sie in der Regel nicht genügend über ihre Rechte informiert. Frauen haben zudem 

noch mit Vorurteilen und stereotypen Denkweisen auf der Grundlage von Geschlecht, Rasse 

und Religionszugehörigkeit, aber auch mit anderen Formen der Diskriminierung zu kämpfen. 

Alle diese und andere mit der Problematik einhergehende Schwierigkeiten stellen für Frauen 

in der Saisonarbeit eine zusätzliche Erschwernis dar, vor allem, wenn sie gleichzeitig 

Verantwortung in anderen Bereichen, wie der Betreuung minderjähriger Kinder, 

wahrzunehmen haben. 

 

Weibliche Saisonarbeiter sind häufig während der Pflanz- und Erntezeit in der Landwirtschaft 

und während der Ferienperioden in der Tourismusbranche beschäftigt. Indessen werden ihnen 

oft zusätzliche Aufgaben übertragen, die in ihren Saisonarbeitsverträgen nicht enthalten sind, 

beispielsweise Hilfe im Haushalt oder Betreuung älterer oder behinderter Personen oder 

Kinder. Die schwankende Nachfrage nach Wanderarbeitnehmerinnen in den typischen 

Sektoren der Saisonarbeit, die ihnen gebotenen Anreize und Garantien sowie die 

Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen, dürfen nicht dazu beitragen, dass die 

ohnehin bestehenden Unterschiede in Bezug auf das Arbeitsentgelt oder die 

Arbeitsbedingungen und andere generelle Bedingungen und Modalitäten der Saisonarbeit 

verfestigt werden. Insbesondere sei in dieser Stellungnahme auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, Kinder zu schützen, die in für Saisonarbeiter zur Verfügung gestellten 

Unterkünften mitwohnen, sowie auf die Notwendigkeit, eine voll umfängliche Einhaltung der 

Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften für zugewanderte Saisonarbeiterinnen zu 

garantieren, die schwanger, Wöchnerinnen oder stillende Mütter sind. 
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In der Saisonarbeit beschäftigte Frauen müssen über ihre Rechte, die Bedingungen ihrer 

Saisonarbeitsverträge und die genaue Umschreibung der von ihnen erwarteten Tätigkeit in 

Kenntnis sein, damit sie nicht verpflichtet werden können, länger als sie es wünschen zu 

arbeiten, beispielsweise als Haushaltshilfe oder Pfleger, oder etwa zwangsweise in 

Menschenhandel und/oder Prostitution gedrängt werden. Frauen in der Saisonarbeit sind 

häufig verwundbarer, weil sie die Beschwerdemechanismen nicht kennen oder diese nur 

zögerlich nutzen, aus Angst, dass dies negative Auswirkungen auf ihre künftigen 

Beschäftigungsperspektiven haben wird.  

 

Daher ist es unbedingt nötig, die Rechte und Pflichten von Saisonarbeitnehmern in jenen 

Wirtschaftssektoren genau zu umschreiben, die als typisch für die Beschäftigung von 

Saisonarbeitnehmern gelten, um willkürliche oder inakzeptable Arbeitsbedingungen oder gar 

Ausbeutung zu vermeiden. Hierfür ist es notwendig, ein funktionierendes Rechtschutzsystem 

für Saisonarbeitnehmer einzuführen und dafür zu sorgen, dass die Behörden koordinierte 

Maßnahmen und regelmäßige Inspektionen durchführen, um rechtsverbindliche 

Mindeststandards für ein akzeptables Arbeitsentgelt sowie akzeptable Unterkunft und 

angemessene sanitäre Einrichtungen zu gewährleisten.  

 

Die notwendigen Informationen über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt, 

über die Rechte der Arbeitnehmer und alle sonstigen notwendigen Dokumente sollten in der 

Sprache des jeweiligen Saisonarbeitnehmers vorliegen, und es sollten Vorkehrungen seitens 

der zuständigen Dienststellen für Erklärungen und Dolmetschdienste getroffen werden, damit 

auch Arbeitnehmer, die Analphabeten sind, insbesondere Frauen, jede mögliche 

Unterstützung dabei genießen, sich verständlich zu machen. Nur wenn die 

Saisonarbeitnehmer ihre Rechte genau kennen, können sie im Falle der Verletzung ihrer 

Rechte, bei schlechter Behandlung oder sexueller Ausbeutung oder anderen Formen der 

Ausbeutung Rechtsmittel einlegen. 

 

Ferner sei auf die Notwendigkeit hinweisen, dass kontinuierliche Bemühungen nötig sind, um 

Frauen in der Saisonarbeit im Wege allgemeiner und beruflicher Bildung und speziell auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnittener Hilfsprogramme in die Lage zu versetzen, selbst für sich 

eintreten zu können. Hierzu sind geeignete Instrumente und der Austausch bewährter 

Verfahren zwischen den EU-Mitgliedstaaten notwendig sowie koordinierte Maßnahmen 

seitens der Gewerkschaften oder anderer Organisationen in Drittländern, wodurch eine 

fortlaufende und systematische Verbesserung der Kenntnisse und Fähigkeiten, eine größere 

Mobilität und eine verbesserte „zirkuläre Migration“ zugunsten der EU, der Drittländer und 

der Saisonarbeitnehmer selbst erreicht werden könnte. Ziel ist es hierbei einerseits, die 

Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung in den 

Mitgliedstaaten für eine effektive Erreichung der strategischen Ziele EU 2010 zu 

gewährleisten und so ein sozialeres Europa zu schaffen, und andererseits, Arbeitnehmer aus 

Drittländern, die in der Saisonarbeit beschäftigt sind, angemessen zu schützen. 

 

Dabei muss bei der Erstellung und Umsetzung nationaler Haushaltspläne der 

Geschlechteraspekt berücksichtigt werden, um so zu gewährleisten, dass einerseits 

ausreichend öffentliche Mittel zur Verfügung stehen und andererseits die gezielten 

Programme und Anreize, mit denen die Rechte von Arbeitnehmern mit unbefristeten 
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Verträgen oder Saisonarbeitsverträgen geschützt und der soziale Zusammenhalt gestärkt 

werden sollen, auch kontinuierlich überwacht und evaluiert werden.  

 

Die systematische Erhebung statistischer Daten über die Zuwanderung von 

Saisonarbeitnehmern – insbesondere Frauen – stellt eines der besten Verfahren dar, um 

geeignete Maßnahmen ergreifen zu können, mit denen die Herausforderungen und Probleme 

im Zusammenhang mit der Zuwanderung von Saisonarbeitnehmern gemeistert werden 

können. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende 

Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Diese Richtlinie sollte zur effizienten 

Steuerung saisonal bedingter 

Migrationsströme beitragen, indem sie 

gerechte und transparente Einreise- und 

Aufenthaltsvorschriften festlegt und 

parallel dazu Anreize und 

Sicherungsmaßnahmen schafft, um zu 

verhindern, dass aus einem befristeten 

Aufenthalt ein Daueraufenthalt wird. 

Ferner werden auch die Bestimmungen der 

Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates über 

Mindeststandards für Sanktionen und 

Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die 

Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen 

Aufenthalt beschäftigen, verhindern helfen, 

dass aus einem solchen befristeten 

Aufenthalt ein illegaler Aufenthalt wird. 

(6) Diese Richtlinie sollte zur effizienten 

Steuerung saisonal bedingter 

Migrationsströme beitragen, indem sie 

gerechte und transparente Einreise- und 

Aufenthaltsvorschriften festlegt und 

parallel dazu Anreize und 

Sicherungsmaßnahmen schafft, um zu 

verhindern, dass aus einem befristeten 

Aufenthalt ein Daueraufenthalt wird. 

Ferner werden auch die Bestimmungen der 

Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates über 

Mindeststandards für Sanktionen und 

Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die 

Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen 

Aufenthalt beschäftigen, verhindern helfen, 

dass aus einem solchen befristeten 

Aufenthalt ein illegaler Aufenthalt wird. 

 Zudem sollte die Richtlinie dazu 

beitragen, insbesondere Frauen vor 

prekären Arbeitsverhältnissen und 

Ausbeutung zu schützen. 

 



 

PE452.884v02-00 6/15 AD\854004DE.doc 

DE 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Die vorliegende Richtlinie soll dazu 

beitragen, illegale Zuwanderung, illegale 

Beschäftigung und Schwarzarbeit zu 

bekämpfen, die Geschäftemacherei und 

dem organisierten Verbrechen Vorschub 

leisten, und denen in der Regel 

verletzliche Bevölkerungsgruppen wie 

Frauen und Kinder zum Opfer fallen.   
 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Diese Richtlinie soll dem Umstand 

Rechnung tragen, dass - wie aus 

Berichten der UN, der OECD, der ILO 

und anderer Organisationen hervorgeht - 

ein hoher Prozentsatz der jährlich in die 

EU einreisenden Saisonarbeitnehmer 

Frauen aus Drittländern sind, die von 

Armut, Analphabetentum und niedrigen 

Lebensstandards betroffen sind. 
 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6c) Mit dieser Richtlinie wird ebenfalls 

den Problemen Rechnung getragen, 

denen sich in der Regel weibliche 

Saisonarbeitnehmer gegenüber sehen, 

insbesondere Frauen mit minderjährigen 

Kindern, die - zusätzlich zu den 

allgemeinen Anpassungsproblemen 
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bezüglich Sprache und ungewohntem 

Arbeitsumfeld - außerdem noch mit 

Vorurteilen und Stereotypen aufgrund 

von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe 

Religion oder aufgrund anderer Faktoren 

konfrontiert sind. 
 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 16 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Saisonarbeitnehmer aus 

Drittländern müssen im Rahmen der 

Ausstellung ihrer Arbeitserlaubnis 

angemessen über ihre Rechte und 

Pflichten informiert werden. Diese 

Information ist von der jeweils 

zuständigen Stelle des 

Aufnahmemitgliedsstaates zur Verfügung 

zu stellen. Jede Verletzung ihrer Rechte 

seitens des Arbeitgebers und/oder einer 

dritten Partei sowie die Ausübung einer 

neben ihrer definierten Saisonarbeit 

zusätzlichen, nicht deklarierten Tätigkeit 

werden von den Mitgliedstaaten 

sanktioniert. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 16 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16b) Saisonarbeitnehmer sollten ihre 

Rechte kennen und sich der Tatsache 

bewusst sein, dass ihre Beschäftigung 

rein saisonalen Charakter hat, dies gilt 

insbesondere für Frauen, die zusätzlich 

zu den im Saisonarbeitsvertrag 

verankerten Aufgaben häufig noch zu 

weiteren Tätigkeiten verpflichtet werden, 

die Hilfe bei der Hausarbeit oder der  
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Betreuung von älteren bzw. behinderten 

Menschen oder von Kleinkindern und 

sogar Zwangsprostitution umfassen 

können. 
 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 19 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (19a) Die Behörden kontrollieren 

regelmäßig die Angemessenheit der 

Unterkünfte von Saisonarbeitnehmern, 

um sich davon überzeugen zu können, 

dass diesen Arbeitnehmern angemessene 

Lebensbedingungen und sanitäre 

Einrichtungen gewährt werden, 

insbesondere, wenn die Unterkünfte auch 

von Kindern bewohnt werden. Die für die 

Kontrollen zuständigen Behörden sollten 

im Falle der Aufdeckung von 

Unregelmäßigkeiten befugt sein, 

gegenüber den Arbeitgebern 

Empfehlungen auszusprechen und bei 

Verstößen Bußgelder zu verhängen. 
 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 20 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Um die umfassende Sicherheit von 

Saisonarbeitnehmerinnen zu 

gewährleisten, die eher als männliche 

Saisonarbeitnehmer für saisonale 

Tätigkeiten eingestellt werden, sind klar 

umrissene und angemessene Regelungen 

notwendig, die die Rechte von 

Arbeitnehmerinnen auf Aushandlung 

ihrer Beschäftigungsbedingungen mit den 

Arbeitgebern festschreiben, und die vor 

allem besondere Vorschriften betreffend 

ihre Sicherheit enthalten. Diese 
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Vorschriften sollten alle 

Belastungssituationen, denen weibliche 

Saisonarbeiter ausgesetzt sein könnten, 

sowie den Zugang zu qualitativ 

hochwertiger Gesundheitsfürsorge 

umfassen. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23a) Saisonarbeitnehmer können 

verschiedenen Formen der Ausbeutung 

durch ihre Arbeitgeber zum Opfer fallen 

(sexuelle Ausbeutung oder erzwungene 

Ableistung zusätzlicher Arbeiten oder 

erschöpfender Arbeitsstunden, 

unannehmbare Arbeitsbedingungen oder 

ungleiches Arbeitsentgelt).  Insofern ist es 

notwendig, die Kommunikation zwischen 

dem Staat, den Kommunalbehörden, den 

Gewerkschaften und anderen 

Organisationen zu verbessern, um deren 

Zusammenarbeit zu stärken, mit dem Ziel, 

männliche wie weibliche Saisonarbeiter 

zu unterstützen, indem Bildung und 

Unterstützung gewährt und 

Problemlösungsstrategien entwickelt 

werden. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23b) Die Erhebung statistischer Angaben 

zur saisonalen Beschäftigung in den 

Mitgliedsstaaten soll auch dabei helfen, 

die bestehenden Unterschiede zwischen 

den Ländern zu verdeutlichen sowie die 

Rolle und die besonderen Probleme von 
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Frauen in der Saisonarbeit aufzuzeigen. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten können einen 

Antrag ablehnen, wenn gegen den 

Arbeitgeber aufgrund nationaler 

Rechtsvorschriften wegen Schwarzarbeit 

und/oder illegaler Beschäftigung 

Sanktionen verhängt wurden.  

3. Die Mitgliedstaaten können einen 

Antrag ablehnen, wenn gegen den 

Arbeitgeber aufgrund nationaler 

Rechtsvorschriften wegen Schwarzarbeit 

und/oder illegaler Beschäftigung und/oder 

wegen Belästigung, Misshandlung oder 

Ausbeutung von Arbeitnehmern  
Sanktionen verhängt wurden. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten treffen die 

erforderlichen Maßnahmen, um die 

Informationen zu den Bedingungen für 

Einreise und Aufenthalt als 

Saisonarbeitnehmer in einem Mitgliedstaat, 

einschließlich der damit verbundenen 

Rechte, sowie zu allen im Rahmen der 

Antragstellung benötigten Unterlagen und 

Nachweise zur Verfügung zu stellen. 

Die Mitgliedstaaten treffen die 

erforderlichen Maßnahmen, um die 

Informationen zu den Bedingungen für 

Einreise und Aufenthalt als 

Saisonarbeitnehmer in einem Mitgliedstaat, 

einschließlich der damit verbundenen 

Rechte, sowie zu allen im Rahmen der 

Antragstellung benötigten Unterlagen und 

Nachweise zur Verfügung zu stellen. Diese 

Informationen sind deutlich und in einer 

für Menschen jeglichen Bildungsniveaus 

verständlichen Sprache abzufassen. 
 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Saisonarbeitnehmern wird der 1. Saisonarbeitnehmern wird der 
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Aufenthalt für höchstens sechs Monate pro 

Kalenderjahr erlaubt; anschließend kehren 

sie in ein Drittland zurück. 

Aufenthalt für höchstens sechs Monate pro 

Kalenderjahr erlaubt; anschließend kehren 

sie in ein Drittland zurück, sofern sie nicht 

gemäß einzelstaatlichem Recht und im 

Rahmen bestimmter Arten von 

Aufenthaltstiteln oder Visa berechtigt 

sind, zu bleiben. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten fordern von den 

Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern den 

Nachweis, dass für den Saisonarbeitnehmer 

eine Unterkunft vorgesehen ist, die einen 

angemessenen Lebensstandard 

gewährleistet. Wenn Saisonarbeitnehmer 

für eine derartige Unterkunft Miete zu 

zahlen haben, müssen die Kosten im 

Verhältnis zu ihrem Entgelt stehen. 

Die Mitgliedstaaten fordern von den 

Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern den 

Nachweis, dass für den Saisonarbeitnehmer 

eine Unterkunft vorgesehen ist, die einen 

angemessenen Lebensstandard 

gewährleistet und ernennen einen 

Beamten oder eine Dienststelle, der/die 

zuständig ist für: 

 (i) systematische Kontrollen der 

Angemessenheit der Unterkünfte und der 

Lebensbedingungen; 

 (ii) die Formulierung von Empfehlungen 

an die Adresse der Arbeitgeber und 

 (iii) die Verhängung von Sanktionen 

gegen Arbeitnehmer, die diesen 

Empfehlungen zuwider handeln. 
 Wenn Saisonarbeitnehmer für eine 

derartige Unterkunft Miete zu zahlen 

haben, müssen die Kosten im Verhältnis zu 

ihrem Entgelt stehen. 
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Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Buchstabe ca (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) das Recht, die Ausübung zusätzlicher 

Tätigkeiten ohne Sanktionen ablehnen zu 

können (dies betrifft beispielsweise 

Versuche, Saisonarbeitnehmerinnen zur 

Arbeit im Haushalt, zur Betreuung von 

alten bzw. behinderten Personen oder 

kleinen Kindern oder zur Prostitution zu 

zwingen).  
 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. für Saisonarbeit geltende 

Arbeitsbedingungen, einschließlich in 

Bezug auf Bezahlung und Entlassung, 

sowie Gesundheits- und 

Sicherheitserfordernisse am Arbeitsplatz, 

die durch Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften und/oder 

allgemeinverbindliche Tarifverträge in dem 

Mitgliedstaat festgelegt sind, in den sie 

gemäß dieser Richtlinie zugelassen 

wurden. 

1. für Saisonarbeit geltende 

Arbeitsbedingungen, einschließlich in 

Bezug auf Bezahlung und Entlassung, 

sowie Gesundheits- und 

Sicherheitserfordernisse am Arbeitsplatz, 

die durch Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften und/oder 

allgemeinverbindliche Tarifverträge in dem 

Mitgliedstaat festgelegt sind, in den sie 

gemäß dieser Richtlinie zugelassen 

wurden, ohne geschlechtsspezifische 

Diskriminierung und in Anwendung der 

Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 

für Saisonarbeiterinnen, die schwanger 

sind, gerade Kinder geboren haben oder 

stillen.  
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Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Dritte, die gemäß den in ihrem 

innerstaatlichen Recht festgelegten 

Kriterien ein berechtigtes Interesse daran 

haben, für die Einhaltung dieser Richtlinie 

zu sorgen, sich im Namen eines 

Saisonarbeitnehmers oder zu dessen 

Unterstützung mit seiner Einwilligung an 

Verwaltungs- oder zivilrechtlichen 

Verfahren, die zur Umsetzung dieser 

Richtlinie vorgesehen sind, beteiligen 

können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Dritte, die gemäß den in ihrem 

innerstaatlichen Recht festgelegten 

Kriterien ein berechtigtes Interesse daran 

haben, für die Einhaltung dieser Richtlinie 

zu sorgen, sich im Namen eines 

Saisonarbeitnehmers oder zu dessen 

Unterstützung mit seiner Einwilligung an 

Verwaltungs- oder zivilrechtlichen 

Verfahren, die zur Umsetzung dieser 

Richtlinie vorgesehen sind, beteiligen 

können. Die Mitgliedstaaten setzen die 

Saisonabreitnehmer über das Bestehen 

von Beschwerdemechanismen in Kenntnis 

und ermöglichen den Beschwerdeführern 

somit unkomplizierten Zugang zu 

Rechtsbeistand im Falle von Verletzung 

ihrer Rechte, Misshandlung oder 

Belästigung. 
 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 18a 

Programme zur Förderung der 

gesellschaftlichen Integration im 

Gastland 

 Die Mitgliedstaaten führen 

Intensivprogramme und -maßnahmen 

ein, um Saisonarbeitnehmer und 

-arbeitnehmerinnen auf wirksame Weise 

zu informieren und sie beim Erwerb von 

Grundkenntnissen in der Sprache des 

Gastlandes zu unterstützen. Den 

Saisonarbeitnehmern sind ferner 

praktische Kenntnisse zu vermitteln über 
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die ihre Beschäftigungsbedingungen 

betreffende Rechtslage, die Kultur und 

Bräuche des Gastlandes und der 

Europäischen Gesellschaft, in der sie 

leben und arbeiten, um beiderseitigen 

Respekt für kulturelle Unterschiede sicher 

zustellen und dadurch die 

Anpassungsfähigkeit und die 

gesellschaftliche Integration von 

Saisonarbeitnehmern – und damit auch 

die Erreichung der strategischen Ziele EU 

2020 – zu fördern. 
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